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Geomatik Schweiz 10/2005

breiter Landstreifen benötigt. Bei den
Grundeigentümern in der Regel
Kleinbauern) stiess die Aussicht auf Flächenverluste

und damit kleinere LN-Beiträge
auf wenig Verständnis. Folgender
Kompromiss wurde schliesslich ausgehandelt:
Die Flurgenossenschaft Bauherr)
realisierte den Uferweg und die Bachrenaturierung

auf Privatland. Für die Nutzungsänderung

neuer Uferweg / breitere
Bachböschungen) erhielten die
Grundeigentümer eine einmalige Entschädigung
Bonitätsdifferenz x Verkehrswertfaktor x

Flächenverlust) zugesprochen. Auf den
betroffenen Parzellen wurde ein öffentliches

Fuss- und Fahrwegrecht begründet

nur landwirtschaftlicher Verkehr gestattet).

Vorteile für die Grundeigentümer:
kein Flächenverlust, bessere Erschliessung,

Möglichkeit zur Erlangung von
höheren Ökobeiträgen ÖQV
Ökoqualitätsverordnung), Verkabelung der
BKWFreileitung. Nachteil für die
Grundeigentümer: kleinere LN-Fläche befestigter
Uferweg).

Gemeinden Kirchdorf und Noflen
Perimeter LU Limpachmoos – Isel):

Die kleine Landumlegung Perimeterfläche

75 Hektaren, 16Grundeigentümer
mit total 28 Parzellen) im Talboden des

Limpachs war von Anfang an unumstrit¬

ten. DieZerstückelungder Parzellen durch
die Renaturierung Ausdolung) war
offensichtlich. An der Gründungsversammlung

haben 100% der betroffenen
Grundeigentümer, in Erwartung einer
besseren Erschliessung und besserer

Grundstücksformen zum Nulltarif, der

Landumlegung zugestimmt. Bereits zu
diesemZeitpunktwar abzusehen,dass die

Flurgenossenschaft zwei bis drei Grundstücke

im Perimeter freihändig erwerben
konnte. Der resultierende Flächen- und
Wertverlust pro Grundeigentümer liegt
dank den Landkäufen unter einem
Prozent. Die Wertberechnung im Perimeter

erfolgte konventionell mittels Bonitierung.

Die Neuzuteilung erfolgte
wertgleich. Die kleinen Minderzuteilungen
wurden in Geld ausgeglichen.

Fazit: Vier unterschiedliche «Erwerbsarten

» sind auf der gesamten
Renaturierungsstrecke von 4200 m zum Zuge
gekommen. Die kleinen Minderzuteilungen
wurden allen betroffenen Grundeigentümern

zum Verkehrswert entschädigt.
Unterschiedliche Auffassungen und
Meinungen rufen nach flexiblen Lösungen.
Dank dem Entgegenkommen der Grund-
eigentümer steht die Renaturierung des

Limpachs kurz vor dem Abschluss.
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Abb. 2: Nach der Renaturierung: Der neue Limpach Kronenbreite 12 m,
Gefälle 1.2 Promille) mit Uferweg, die neu gesetzten Hecken sind noch schlecht
sichtbar.
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